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Überstunden: Antrag im Rahmen des allgemeinen Antragrechts 
 
 

Personalrat bei XY        Ort, Datum 

 

 

An die 

Dienststelle 

im Hause 

 

 

 

Mitbestimmung der Personalvertretung bei Festlegung von Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit nach § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG;  
Anordnung von Überstunden für Beschäftigte in der Abteilung Z 
 

 

Anrede, 

 

in seiner Sitzung am (Datum) hatte sich der Personalrat mit einer Information seitens der Be-
schäftigten der Abteilung Z zu befassen. Danach hatte der zuständige Abteilungsleiter die 
Beschäftigten verschiedener Sachgebiete aufgefordert, an vier aufeinanderfolgenden 
Samstagen Rückstände abzuarbeiten. 

Dieser Sachverhalt unterliegt der Mitbestimmung des Personalrats nach § 75 Abs. 3 Nr. 1 
BPersVG. Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf Festlegung von Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit, folglich auch auf die zeitliche Lage von Überstunden. 

Wir bitten Sie, das Beteiligungsverfahren nach § 69 BPersVG unverzüglich einzuleiten und die 
beabsichtigte Maßnahme ausführlich schriftlich zu begründen. Dabei sollte besonders darauf 
eingegangen werden, warum Wochenendarbeit erforderlich ist. 

Wir gehen davon aus, dass Sie die Aufforderung des Abteilungsleiters mit sofortiger Wirkung 
aufheben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

____________________ 

PR-Vorsitzende/r 

 


